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Vorwort

Liebe Leserin, liebe

wenn Sie an Krebs d Sie vielleicht für län-
gere Zeit nicht beru nen, ist es wichtig zu
wissen, auf welche  Sie Anspruch haben.
Auch wenn es in d n immer wieder Ein-
schnitte im soziale  hat, so bietet Ihnen
unser Sozialstaat im och zahlreiche Hilfen
an. Diese Unterstüt  rechtlich zu, und Sie
können Sie auch ruh

Als Versicherter in n oder privaten Kran-
kenkasse, aber auc Empfänger haben Sie
für sich und Ihre m gehörigen einen zeit-
lich unbegrenzten le medizinischen Lei-
stungen, die im Zu it Ihrer Krebserkran-
kung erforderlich si ohl für die ambulante
als auch für die stat ng. 

Diese Broschüre g  Überblick über die 
Regelungen, die n n des so genannten 
Gesundheits-Mode setzes ab 1.1.2004 
gelten.

Möglicherweise hab gen davor, diese Lei-
stungen in Anspruc der sich von den ent-
sprechenden Stelle sen. Vielleicht fürch-
ten Sie auch einen rkrieg oder schämen
sich wegen Ihrer vo Hilfebedürftigkeit.

Überwinden Sie die
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Eine Bitte in eigener Sache: 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre eine
Hilfe für den Umgang mit Ihrer neuen Lebenssituation
geben konnten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
hierzu eine Rückmeldung geben würden. Am Ende die-
ses Ratgebers finden Sie einen Fragebogen, mit dem wir
von Ihnen erfahren möchten, ob die Broschüre die von
Ihnen benötigten Informationen tatsächlich vermitteln
konnte. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns diesen
Fragebogen gelegentlich zuschicken würden. 
Vielen Dank.
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Konzentrieren Sie sich auf Ihren Willen zur Genesung
und machen Sie sich vor allem eines klar: Es geht bei die-
sen Hilfsmaßnahmen nicht um Almosen, sondern um
Leistungen, auf die Sie einen Anspruch haben. Leistun-
gen, die Ihnen helfen werden, so schnell wie möglich Ihr
gewohntes Leben wieder aufzunehmen.

Vielleicht können Sie schon während des Krankenhaus-
aufenthaltes Kontakt mit dem Sozialarbeiter der Klinik
aufnehmen, der Ihnen über die sozialrechtlichen Möglich-
keiten nach der Entlassung Auskunft geben kann. Denn
Sie können zum Beispiel nicht nur ärztliche Behandlung
in Anspruch nehmen, sondern auch, soweit es notwen-
dig ist, eine Kur, eine häusliche Krankenpflege oder eine
Haushaltshilfe.

Lassen Sie sich bitte auch nicht irritieren, wenn der
Sozialarbeiter oder die zuständigen Sachbearbeiter der
Ämter für Sie ungewohnte Begriffe benutzen. In der
Amtssprache gibt es leider oft Ausdrücke, die wir nicht
nur als ungewöhnlich, sondern vielleicht sogar als gefühl-
los empfinden.

Das wichtigste Ziel der gesamten sozialrechtlichen Hilfe
ist es, Ihnen die Chance zu geben, so gut wie möglich in
Ihren Alltag zurückzukehren. Dabei soll Ihnen diese Bro-
schüre eine erste Hilfestellung geben. Wir hoffen, dass
wir Sie mit diesem Ratgeber dabei unterstützen können,
das Leben mit Ihrer Erkrankung zu bewältigen, und wün-
schen Ihnen alles Gute. Darüber hinaus stehen Ihnen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Krebs-
hilfe für weiter gehende Fragen gern zur Verfügung.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an!

Ihre 
Deutsche Krebshilfe
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Auf welch eistungen
besteht ei uch?

Wenn Sie für länge rufstätig sein können,
müssen Sie wissen stungen der Kranken-
kassen, Rentenvers erer Institutionen Sie
Anspruch haben. D nformationen sollen
Ihnen einen ersten en und als Orientie-
rungshilfe dienen.

Wenn Sie sich ge sen möchten, dann
wenden Sie sich an ellen der zuständigen
Sozialleistungsträge

● Krankenkassen,
● Rentenversicheru
● Sozialamt,
● Versorgungsamt 
● Arbeitsamt.

Wenn Sie nicht gen che dieser Einrichtun-
gen im Einzelfall zu nen Sie sich an eine
beliebige Stelle we zialleistungsträger ist
gesetzlich verpflich meine Auskünfte zu
geben, Anträge an diese gegebenenfalls
weiterzuleiten.

Haben Sie keine He m oder gar Angst, zu
solchen Beratungss . Sie bitten nicht um
Almosen, sondern gen in Anspruch, die
Ihnen zustehen und eg zurück in den All-
tag erleichtern solle
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Prozent) zu. Bei ein Euro müssen Sie da-
gegen nicht 1,40 Eu hn Prozent), sondern
fünf Euro entrichte es Medikament für
160,- Euro kostet Si ehn Euro.

Nicht verschreibung kamente werden bis
auf wenige Ausna hr von den Kassen
erstattet. Dazu geh em Mittel gegen Er-
kältung oder Abfüh h so genannte Life-
Style-Präparate wie r Appetitzügler.

Sonderregelungen ispiel für nicht ver-
schreibungspflichti die für die Behand-
lung von schweren wie etwa Krebs als
Therapiestandard  Kinder unter zwölf
Jahren werden nic gspflichtige Arznei-
mittel von den Kass

Übrigens: Der Vers zeptpflichtigen Medi-
kamenten – zum B rnet-Apotheken – ist
ab 2004 auch in De .

Heilmittel

Zu den Heilmitteln lisch-therapeutische
Verordnungen wie , Krankengymnastik,
aber auch Sprach- u stherapie.

Alle Versicherten, nsjahr vollendet ha-
ben, müssen zehn ten für jede Anwen-
dung selbst tragen zehn Euro je Verord-
nung, die Sie in de hlen müssen. Diese
Zuzahlungsregelung benfalls auf Massa-
gen, Bäder und Kra die in ärztlichen Pra-
xen durchgeführt w
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Zuzahlungen

Nach wie vor werden die medizinischen Leistungen, die
für die Behandlung Ihrer Krankheit erforderlich sind, von
den Kostenträgern, also in der Regel den Krankenkassen,
bezahlt. Aber Sie müssen bei vielen Dingen heute einen
bestimmten Betrag selbst übernehmen.

Mit der letzten Gesundheitsreform hat der Gesetzgeber
die Zuzahlungsregelungen vereinfacht: Sie müssen ab
1.1.2004 bei allen Leistungen zehn Prozent der Kosten
selbst tragen – mindestens jedoch fünf und höchstens
zehn Euro. Liegen die Kosten unter fünf Euro, zahlen Sie
den tatsächlichen Preis. Allerdings müssen Sie im Laufe
eines Kalenderjahres solche Zuzahlungen nicht un-
begrenzt leisten, sondern es gibt eine bestimmte Be-
lastungsgrenze pro Jahr. Einzelheiten dazu finden Sie im
Kapitel „Belastungsgrenzen“ ab Seite 16 dieser Bro-
schüre.

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr sind generell von Zuzahlungen befreit.

Arzneimittel

Für alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel und für
Verbandmittel, die von der gesetzlichen Krankenver-
sicherung bezahlt werden, müssen Sie zehn Prozent des
Abgabepreises dazu bezahlen. Die Zuzahlung beträgt
mindestens fünf, höchstens jedoch zehn Euro und darf
den Preis des Medikaments nicht übersteigen. 

Beispiel: Ihr Arzt hat Ihnen Tabletten verschrieben, die 80
Euro kosten. Hierfür zahlen Sie acht Euro (gleich zehn
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Fahrtkosten
Fahrtkosten zur am ung werden mit we-
nigen Ausnahmen n n gesetzlichen Kran-
kenkassen bezahl n sind: Fahrten zur
Chemo- und Strah ialyse und Fahrten
von Patienten mit enausweis (Kennzei-
chen [aG], [Bl] oder können Ärzte bei Er-
krankungen, die ei n Schweregrad auf-
weisen, eine Fahrtk  verordnen. 

In allen Fällen müs  aber zuvor durch 
die Krankenkasse en. Als Eigenbe-
teiligung müssen ximal zehn Pro-
zent zuzahlen, min chstens zehn Euro 
pro Fahrt, aber nic esamten Trans-
portkosten.

Auch bei Fahrten z handlung und zurück
müssen Sie zehn ten selbst überneh-
men, hier gilt ebens nze von fünf und die
Höchstgrenze von z

Die Krankenkasse ahrtkosten in voller
Höhe, wenn ein Pa ischen Gründen von
einem Krankenhaus erlegt werden muss.

Bei den privaten K en die Tarife im All-
gemeinen vor, das wendige Fahrten zu
ambulanten wie sta eitsdiensten voll er-
stattet werden.
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Hilfsmittel
Hilfsmittel sichern den Erfolg einer Behandlung oder glei-
chen eine Behinderung aus. Darunter fallen zum Beispiel
Hörgeräte, aber auch Prothesen (zum Beispiel Brustpro-
thesen), prothesengerechte Badeanzüge, Sprechhilfen,
Artikel zur Stomaversorgung sowie die Kosten für eine
Perücke, wenn Sie durch die Chemotherapie die Haare
verlieren.

Für Hilfsmittel zahlen Sie zehn Prozent des Abgabe-
preises zu, mindestens jedoch fünf Euro und höchstens
zehn Euro. Bei Hilfsmitteln, die zum Verbrauch bestimmt
sind – wie etwa Einmal-Handschuhe, Einlagen oder Win-
deln bei Inkontinenz – müssen Sie zehn Prozent des
Packungspreises selbst bezahlen, aber nicht mehr als
zehn Euro pro Monat. 

Für Sehhilfen und Brillen gibt es ab 1.1.2004 keinen Zu-
schuss der Krankenkassen mehr.

Zuzahlungen zu Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln wie in 
der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es in der 
privaten Krankenversicherung nicht. 

Privatversicherte können allerdings mit ihrer Krankenver-
sicherung einen so genannten Selbstbehalt vereinbaren.
Das bedeutet: Bis zu einer bestimmten Summe in einem
Jahr tragen Sie die Kosten für medizinische Behandlung,
Arzneimittel und so weiter selbst. Alles, was darüber hin-
ausgeht, übernimmt die Krankenversicherung.

WEGWEISER ZU SOZIALLEISTUNGEN

Private 
Krankenversicherung

Private Kranken-
versicherung

Stationäre
Behandlung

Ambulante 
Behandlung
bulanten Behandl
icht mehr von de

t. Ausgenomme
lentherapie, zur D
Schwerbehindert
 [H]). Außerdem 
nen vergleichbare
ostenübernahme

sen die Fahrten
genehmigt werd
die Patienten ma
destens fünf, hö
ht mehr als die g

ur stationären Be
Prozent der Kos
o die Mindestgre
ehn Euro. 

n übernehmen F
tient aus medizin
 in ein anderes v

rankenkassen seh
s medizinisch not
tionären Gesundh



Private
Krankenversicherung

Die häusliche Kran asst Maßnahmen der
Behandlungspfleg l Wundversorgung),
Grundpflege (zum pflege) und der haus-
wirtschaftlichen Ve  Beispiel Essen zube-
reiten). Der Leistu auf Grundpflege und
hauswirtschaftliche ndet allerdings, wenn
Pflegebedürftigkeit flegeversicherungsge-
setztes eintritt.

Unabhängig von e  Krankenhausbehand-
lung haben Sie eb h auf häusliche Kran-
kenpflege, wenn n  ärztliche Behandlung
gesichert werden trifft jedoch nur die
Kosten der Behand b Ihnen auch Grund-
pflege und hauswir sorgung zustehen, re-
gelt die Satzung Ihr .

Auch an den Kost sliche Krankenpflege
müssen Sie sich be ar mit zehn Euro pro
Verordnung plus z Tag für längstens 28
Tage. Eventuell vo  zuzahlungspflichtige
Tage im Krankenhau rechnet.

Die Leistungen zur kenpflege erfolgen in
der privaten Kranke n der Regel analog zur
gesetzlichen Kranke

Haushaltshilfe

Gesetzlich Versich pruch auf eine Haus-
haltshilfe, wenn si  Krankenhausbehand-
lung, einer ambula onären Kur oder auch
wegen häuslicher  den Haushalt selbst
nicht weiterführen k
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Pflegekosten

Krankenhauspflege

Ihre Krankenhausbehandlung wird von der Krankenkasse
so lange bezahlt, wie es die Krankheit erfordert. Sie müs-
sen jedoch eine Zuzahlung von zehn Euro pro Tag für
längstens 28 Tage innerhalb eines Kalenderjahres leisten;
ausgenommen davon sind Kinder unter 18 Jahren. Auch
privat versicherte Patienten müssen keine Zuzahlung
leisten.

Wenn ein Schwerstkranker nicht mehr zu Hause versorgt
werden kann und zur palliativmedizinischen Behandlung
in einem Hospiz untergebracht wird, hat er Anspruch auf
einen Kostenzuschuss. Die Höhe des Zuschusses legen
die Krankenkassen fest. 

Häusliche Krankenpflege

Wenn bei Ihnen eine Krankenhausbehandlung nicht
durchgeführt werden kann, oder diese durch eine Versor-
gung zu Hause verkürzt oder vermieden werden kann,
übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die häusliche
Krankenpflege. Hierfür gibt es spezielle Pflegedienste
(zum Beispiel Sozialstationen), die Ihnen die Kranken-
kasse, der Arzt oder das Krankenhaus vermitteln kann.
Kann die Krankenkasse Ihnen keine Pflegekraft stellen,
können Sie sich selbst um die Pflegekraft kümmern. Die
Kosten werden Ihnen dann in angemessener Höhe er-
stattet.

Voraussetzung ist dabei immer, dass keine andere 
im Haushalt lebende Person den Kranken in erforder-
lichem Umfang pflegen und versorgen kann.
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Praxisgebühr
Ab 1.1.2004 müsse ten Arztbesuch in ei-
nem Quartal eine P  zehn Euro bezahlen.
Alle weiteren Behan sem Arzt sind im glei-
chen Vierteljahr ko ssen keine Praxisge-
bühr entrichten, we en Quartal von einem
Arzt überwiesen wu ie die Gebühr bereits
bezahlt haben.

Wer also immer er rzt geht und sich 
überweisen lässt, gebühr von zehn 
Euro nur einmal im wenn verschiedene 
Arztbesuche notw

Die Praxisgebühr e orgeuntersuchungen
(zum Beispiel zur nnung), bei Schutz-
impfungen und bei nvorsorge. Auch der
jährliche Kontrollbe arzt ist gebührenfrei.

Übrigens: Ab sofor h von Ihrem Arzt eine
„Patientenquittung sen. Darauf wird in
verständlicher For lche Leistungen der
Arzt zu welchen Ko at. Sie können diese
Quittung nach jede der auch einmal pro
Quartal verlangen.  der Arzt von Ihnen
einen Euro pro Quit  verlangen.
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Voraussetzung ist: Keine andere im Haushalt lebende 
Person kann die Aufgaben übernehmen. Außerdem 
muss in Ihrem Haushalt bei Leistungsbeginn ein Kind 
leben, das noch nicht das 12. Lebensjahr vollendet 
hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist.

Wenn Sie eine Haushaltshilfe benötigen, müssen Sie für
jeden Kalendertag, an dem die Hilfe bei Ihnen tätig ist,
zehn Prozent der Kosten selbst übernehmen, minde-
stens fünf, höchstens aber zehn Euro.

Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung auch in anderen
Fällen Haushaltshilfe vorsehen, wenn der Versicherte
den Haushalt nicht führen kann. Die Kasse kann dabei
Dauer und Umfang der Leistung bestimmen. 

Wie bei der häuslichen Krankenpflege kann die Kasse
auch bei der Haushaltshilfe entweder eine entspre-
chende Kraft zur Verfügung stellen oder die Kosten – in
angemessener Höhe – für eine Person erstatten, die Sie
selbst ausgesucht haben. Für Verwandte und Verschwä-
gerte bis zum 2. Grad können unter Umständen die
Fahrtkosten und der Verdienstausfall erstattet werden.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse.

Auf jeden Fall müssen Sie rechtzeitig vorher einen 
entsprechenden Antrag stellen. 

Über Einzelheiten informiert Sie Ihre Krankenkasse. Auch
das Sozialamt kann Hilfe zur Weiterführung des Haus-
halts gewähren, wenn kein anderer Leistungsträger zu-
ständig ist und die Kosten nicht selbst getragen werden
können. 

Eine Haushaltshilfe wird von der privaten Kranken-
versicherung grundsätzlich nicht übernommen.
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dauerhafte Bee r Lebensqualität zu
erwarten ist. Die  kann nur von einem
Arzt vorgenomm

Zum jährlichen Brut hören sämtliche Ein-
künfte (Lohn/Geha nd Pachteinnahmen)
des Versicherten u meinsamen Haushalt
lebenden Angehörig

Der Gesetzgeber g nem Familien-Brutto-
einkommen aus. De  auch darauf an, wie
viele Personen dem  Haushalt angehören
und von dem Fami men leben müssen,
denn für jeden Fam  wird ein Freibetrag
berücksichtigt. Er b inen Erwachsenen –
zum Beispiel den E 47,- e und für jedes
Kind 3.648,- e jährli räge werden vom Fa-
milien-Bruttoeinkom n. So ist der zumut-
bare Eigenanteil je öße unterschiedlich.

Rechenbeispiel  der Belastungs-
grenze:

verheirateter Alle rei Kindern 
Bruttoeinkomme

Bruttoeinkomme 25.000,00 e
Freibetrag Ehefra -   4.347,00 e
Kinderfreibetrag - 10.944,00 e

Rechenbasis Bru 9.709,00 e

davon 2 % 194,18 e

Die Familie mus s 194,18 EUR an
Zuzahlungen lei
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Belastungsgrenzen

Zuzahlungen der Versicherten sind notwendig, damit die
Krankenversicherung bezahlbar bleibt. Aber niemand soll
dadurch finanziell überfordert werden. Deshalb gibt es
Belastungsgrenzen: Werden sie überschritten, brauchen
Sie für den Rest des Kalenderjahres keine weiteren Zu-
zahlungen mehr zu leisten.

Dabei werden alle Zuzahlungen, die der Versicherte 
selbst und seine mit ihm im selben Haushalt leben-   
den Angehörigen leisten, zusammengezählt.

Erwachsene müssen nicht mehr als zwei Prozent ihres
jährlichen Bruttoeinkommens an Zuzahlungen aufwen-
den. 

Für chronisch Kranke gilt die niedrigere Belastungs-
grenze von einem Prozent des jährlichen Bruttoein-
kommens. In diesem Fall gilt die 1%-Grenze für die 
ganze Familie. 

Laut Beschluss der Ärzte und Krankenkassen gilt jemand
als chronisch krank, wenn er sich in ärztlicher Dauerbe-
handlung befindet und mindestens einmal pro Quartal
zum Arzt geht. Zusätzlich muss mindestens eines der fol-
genden Merkmale zutreffen:

● Pflegebedürftigkeit der Stufe 2 oder 3
● Schwerbehinderung oder Erwerbsminderung von min-

destens 60 Prozent
● Es ist eine kontinuierliche medizinische Versorgung

erforderlich, ohne die eine lebensbedrohliche Ver-
schlimmerung, verminderte Lebenserwartung oder
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Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung Zuzahlungshöhe iungsmöglichkeiten

Arzneimittel und Verbandmittel
(nur verschreibungspflichtige)

Heilmittel (zum Beispiel Massagen, Krankengymnastik)
auch bei Abgabe in der Arztpraxis

Hilfsmittel (Bandagen, Einlagen, Kompressionstherapie)

Fahrkosten
● zu und von stationären Behandlungen 
● zur ambulanten Behandlung nur in Ausnahmefällen

(zum Beispiel Chemo- oder Strahlentherapie)
● bei einem Transport in Rettungsfahrzeugen 

oder Krankenwagen 

Krankenhausbehandlung
Häusliche Krankenpflege

Stationäre Vorsorge- und 
Rehabilitationsmaßnahmen

Anschluss-Rehabilitation einschließlich stationärer
Rehabilitationsmaßnahmen mit Indikationskatalog

Mütterkuren

Haushaltshilfe

Zahnersatz
(bis 31.12.2004)
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Zuzahlungen auf einen Blick
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Soziale Pfl icherung

Pflegebedürf

Kranke oder behind , die sich nicht mehr
versorgen können  Alltag dauerhaft auf
Hilfe angewiesen  Leistungen aus der
Sozialen Pflegever unter fallen zum Bei-
spiel: Pflegesachle er häuslichen Pflege,
Pflegegeld, Beiträg erischen Aufwendun-
gen bei stationärer 

Diese Leistungen o genannten Pflege-
kassen. Dies sind s inrichtungen der Kran-
kenkasse, bei der r pflichtversichert ist.
Die Finanzierung er ge, die wie die ande-
ren Sozialabgaben v t oder Rente einbehal-
ten und jeweils zu beitgeber und Arbeit-
nehmer aufgebrach e Ausnahme ist Sach-
sen, wo die Arbei ollen Beitrag zahlen
müssen.)

Privatversicherte m ivate Pflegepflicht-
versicherung absc

Der Beitrag wird au  von Eintrittsalter und
Gesundheitszustan enn der Versicherte
bereits fünf Jahre l hert ist, darf der Bei-
trag den Höchstbe n Pflegeversicherung
nicht übersteigen.  der privaten Pflege-
pflichtversicherung it denen der gesetz-
lichen Pflegeversich
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Härtefallregelungen, bei denen man vollständig von 
den Zuzahlungen befreit werden kann, gibt es nicht 
mehr.

Einzige Ausnahme ist der Zahnersatz, für den im Jahr
2004 noch die bisherige Härtefallregelung gilt. Lassen Sie
sich von Ihrer Krankenkasse beraten!

Für die Abrechnung der Zuzahlungen mit den
Krankenkassen gilt grundsätzlich das Kalenderjahr. 

Wenn Versicherte im Laufe eines Jahres die Belastungs-
grenze erreicht haben, können sie von ihrer Kranken-
kasse eine Bescheinigung erhalten. Sie müssen dann für
den Rest des Jahres keine weiteren Zuzahlungen mehr
leisten.

Sammeln Sie also alle Zuzahlungsbelege während 
eines Kalenderjahres. In Apotheken gibt es auch 
Hefte, in denen die Zuzahlungen quittiert werden 
können.
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Hierin enthalten ist tufen Hilfebedarf bei
hauswirtschaftliche , wobei auch hier der
pflegerische Aufwa nd stehen muss.

Anträge müssen S etzlichen oder 
privaten Pflegekas

Leistungen fü e Pflege 

Hier stehen Leistun und, die die häusliche
Pflege verbessern l Sie von der Pflege-
kasse bekommen, weregrad der Pflege-
bedürftigkeit ab, die he Dienst festgestellt
hat. Grundsätzlich i Möglichkeiten, Lei-
stungen für häusli nspruch zu nehmen.
Entweder gewährt gekasse die entspre-
chende Sachleist  sie bezahlt Pflege-
einsätze durch am  und Sozialstationen.
Oder sie zahlt Ihne flegegeld. In diesem
Fall kümmern Sie s m, dass die Pflege in
geeigneter Weise u ndem Umfang sicher-
gestellt ist. Es ist a ination von Sach- und
Geldleistung möglic

Sachleistung (ambu ste):
● Stufe I bis o Monat 
● Stufe II bis o Monat 
● Stufe III bis o Monat 
● Härtefälle bis o Monat

Geldleistung (privat
● Stufe I bis o Monat 
● Stufe II bis o Monat 
● Stufe III bis o Monat 
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Ob Sie pflegebedürftig sind, stellt der Medizinische
Dienst der gesetzlichen oder privaten Pflegekasse fest.
Maßgebend dafür, welche Pflegestufe für den einzelnen
festgelegt wird, ist das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit,
das heißt wie sehr die Fähigkeit, bestimmte Tätigkeiten
im Ablauf des täglichen Lebens auszuüben, einge-
schränkt oder nicht vorhanden ist. 

Zu diesen Verrichtungen gehören:
1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen,

Baden, die Zahn- und Mundpflege, das Kämmen,
Rasieren, die Darm- und Blasenentleerung.

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zuberei-
ten und die Aufnahme der Nahrung.

3. im Bereich der Mobilität das selbstständige Aufstehen
und Zubettgehen, An- und Auskleiden, Gehen, Stehen,
Treppensteigen, das Verlassen und Wiederaufsuchen
der Wohnung.

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das
Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung, Spülen,
Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung,
das Heizen.

Für die Gewährung von Leistungen sind drei Pflege-
stufen eingerichtet worden:
● I – erheblich Pflegebedürftige:

Hilfebedarf bei mindestens 2 Verrichtungen pro Tag
und 90 Minuten Zeitaufwand im Tagesdurchschnitt

● II – Schwerpflegebedürftige:
Hilfebedarf bei mindestens 3 Verrichtungen pro Tag zu
verschiedenen Tageszeiten und 3 Stunden Zeitauf-
wand im Tagesdurchschnitt

● III – Schwerstpflegebedürftige:
Hilfebedarf rund um die Uhr, mindestens 5 Stunden
Zeitaufwand im Tagesdurchschnitt.
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Sachleistung oder
Pflegegeld
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Rehabilita

Medizinische tion

Anschlussrehab

Eine der medizinis tionsmaßnahmen ist
die so genannte An tion (AR), die sich un-
mittelbar an eine K ndlung anschließt, je-
doch spätestens zw  der Entlassung folgt.

Für eine AR müsse anderem gesundheit-
lich so weit wiede n, dass Sie sich zum
Beispiel selbst was d auf Stationsebene
gehfähig sind. Di R-Klinik sollen Sie
grundsätzlich mit e n Verkehrsmittel be-
wältigen können. D auert meistens drei
Wochen, kann aus ründen aber um zum
Beispiel zwei Woch rden.

Die Kosten übernim ständige Rentenversi-
cherungsträger, in  auch die gesetzliche
Krankenkasse, die ersicherung oder das
Sozialamt.

Wichtig: Sie müss  während des 
Krankenhausaufen gen. Setzen Sie 
sich deswegen rec ten mit dem Sozial-
dienst der Klinik o n Verbindung. Sie 
helfen Ihnen bei de geeigneten Klinik 
und stellen die not äge für Sie.

Die Zuzahlung für entnehmen Sie bitte
der Tabelle auf Seit
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Unter Umständen zahlt die Pflegekasse für die private
Pflegeperson die Beiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung; zusätzlich ist sie während ihres Pflegeein-
satzes unfallversichert. Ist die Pflegerin/der Pfleger zum
Beispiel durch Urlaub oder eigene Erkrankung verhindert,
haben Sie Anspruch auf eine Vertretung bis zu vier Wo-
chen im Jahr im Gesamtwert von bis zu 1.432,– e. Das
ist besonders wichtig zu wissen, wenn Sie Ihren An-
gehörigen selbst pflegen.

Leistungen für stationäre Pflege 

Ist die Pflege zu Hause aus verschiedenen Gründen nicht
mehr möglich, übernimmt die Soziale Pflegeversicherung
die Kosten für die vollstationäre Pflege – auch hier wie-
der abhängig vom Schweregad der Pflegebedürftigkeit.

● Stufe I bis zu e 1.023,– pro Monat 
● Stufe II bis zu e 1.279,– pro Monat 
● Stufe III bis zu e 1.432,– pro Monat 
● Härtefälle bis zu e 1.688,– pro Monat

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung muss der
Versicherte wie bei der häuslichen Pflege selbst tragen.

Bei Fragen setzen Sie sich mit Ihrer zuständigen 
Pflegekasse (bei Ihrer Krankenkasse) in Verbindung.
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Die Rehabilitations i Krebserkrankungen
umfassen gezielte aßnahmen, die den
Gesundheitszustand tabilisieren oder ver-
bessern. Insbesond tionsstörungen“, die
aufgrund der Akutb anden sind, beseitigt
oder ausgeglichen spiel für eine solche
Beeinträchtigung: N peration ist der Arm
nicht mehr so bewe .

Eine Rehabilitations llgemeinen drei Wo-
chen. Sie kann verlä erholt werden, wenn
es notwendig ist.

Wieviel Sie zu den aßnahmen dazu be-
zahlen müssen, hä er der Kostenträger
ist: der Rentenvers  Krankenkasse. Die
folgende Tabelle gib erblick.

Zuzahlungen be u Lasten der Ren-
tenversicherung

Anschlussrehab
Stationär: g der Maßnahme,

für 14 Tage
Ambulant/teilstat hlung
Haben Sie bereit s Zuzahlungen ge-
leistet, werden d t.

Nach-, Festigun tationskur:
Stationär: g der Maßnahme,

für 42 Tage
Ambulant/teilstat hlung
Die Fahrtkosten  werden nach Ge-
nehmigung vom ger übernommen.
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Nach- oder Festigungskur

Ist Ihre Erstbehandlung beendet, sprechen Sie mit Ihrem
Hausarzt oder behandelnden Arzt darüber, ob eine Nach-
oder Festigungskur sinnvoll ist. Diese Kuren sollen Ihre
körperlichen und seelischen Kräfte stabilisieren, Ihr Allge-
meinbefinden verbessern und Ihnen somit die Wieder-
aufnahme des alltäglichen Lebens und der Berufstätig-
keit erleichtern. Die meisten Betroffenen erleben die Kur-
behandlung als positive Erfahrung.

Die zuständigen Kostenträger – Rentenversicherer, Kran-
kenkassen oder Sozialamt – gewähren innerhalb des er-
sten Jahres nach Abschluss der Primärbehandlung übli-
cherweise eine Kur. Danach können erneute ambulante
oder stationäre Rehabilitationsmaßnahmen erst nach
Ablauf von vier weiteren Jahren durchgeführt werden.
Treten allerdings Rückfälle oder Tochtergeschwülste in
anderen Körperteilen auf, sind – falls medizinisch not-
wendig – weitere Maßnahmen möglich.

Die Zuzahlungen entnehmen Sie bitte der Tabelle auf
Seite 28.

Sie müssen diese Maßnahmen selbst beantragen. 
Sprechen Sie darüber mit Ihrem Arzt, der Ihnen die 
für Sie besten Empfehlungen geben kann.

Rehabilitationsleistungen

Reicht zur Krankenbehandlung oder zur medizinischen
Rehabilitation die ambulante Behandlung durch einen
niedergelassenen Arzt nicht aus, kann die Krankenkasse
oder der Rentenversicherungsträger Rehabilitationslei-
stungen erbringen.
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(Arbeitnehmer) ode men (Selbstständiger)
erzielt und Beiträge sicherung gezahlt ha-
ben. Haben Sie unm Krankengeld, Arbeits-
losengeld oder Arb halten, besteht eben-
falls Anspruch. 

In einer privaten Vo st die Kurbehandlung
grundsätzlich nicht  Sie können allerdings
in der Regel speziel hließen.

Rehabilitationss

Ergänzend zu ander smaßnahmen gibt es
für Krebspatienten ionssport. Dieser soll
Funktionseinschrän rn, Fitness und Aus-
dauer fördern und Ih der selbstständig und
eigenverantwortlich n. Das verbessert die
Lebensqualität, und ng durch die Gruppe
stärkt gleichzeitig d tsein.

Die Rehabilitations- effen sich regelmäßig
unter ärztlicher Au egungs-, Spiel- und
Entspannungstraini alifizierten Übungslei-
tern durchgeführt. sen unterstützen die
Teilnahme an eine ppe für etwa ein bis
zwei Jahre. Wichti die Verordnung vom
Arzt. 

In der Bundesrepub nähernd 300 spezielle
Gruppen für den Sp nachsorge. Die für Sie
nächstgelegene Gru ie über die jeweiligen
Sportbünde oder di  Deutschen Behinder-
tensportverbandes.
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Private Versicherung

Unter ärztlicher
Aufsicht

Zuzahlungen bei Maßnahmen zu Lasten der Kran-
kenversicherung

Anschlussrehabilitation:
Stationär: 10,- e / Tag der Maßnahme,

längstens für 28 Tage
Ambulant/teilstationär: 10,- e / Tag der Maßnahme,

längstens für 28 Tage
Haben Sie bereits im Krankenhaus Zuzahlungen ge-
leistet, werden diese angerechnet.

Nach-, Festigungs- und Rehabilitationskur:
Stationär: 10,- e / Tag der Maßnahme
Ambulant/teilstationär: 10,- e / Tag der Maßnahme

Die Fahrtkostenregelung lesen Sie auf Seite 11.

Wichtig: Alle Zuzahlungen, die Sie für die verschie-
denen Rehabilitationsmaßnahmen leisten müssen, 
werden mit in die Berechnungen für die Belastungs-
grenze (siehe Seite 16) aufgenommen. Denken Sie 
also daran, sich entsprechende Belege geben zu 
lassen.

In bestimmten Fällen können Sie auch ganz oder teil-
weise von der Zuzahlung befreit werden. Auskünfte darü-
ber erteilen die Beratungsstellen der Rentenversiche-
rungsträger. 

Die wirtschaftliche Versorgung des Versicherten und sei-
ner Familie während der Rehabilitationsmaßnahme kann
– nach Ablauf der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitge-
ber – durch Übergangsgeld erfolgen. Einen Anspruch ha-
ben Sie, wenn Sie vor der Rehabilitationsmaßnahme
oder vorangegangenen Arbeitsunfähigkeit Arbeitsentgelt
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Deutscher Sportbund (DSB)
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt/Main
Telefon: 0 69 / 6 70 00

Deutscher Behinderten-Sportverband e.V.
Friedrich-Alfred-Str. 10
47055 Duisburg
Telefon: 02 03 / 7 78 01 70
Telefax: 02 03 / 7 78 01 78

Berufliche Rehabilitation

Die berufliche Rehabilitation hat zur Aufgabe, den Betrof-
fenen wieder vollständig in Arbeit, Beruf und Gesell-
schaft einzugliedern. In Zusammenarbeit mit den Rehabi-
litationsberatern, Psychologen des Arbeitsamtes und/
oder des Rentenversicherungsträgers können Maßnah-
men zur beruflichen Rehabilitation eingeleitet werden.
Dabei bedeutet „berufliche Rehabilitation“ nicht nur das
Erlernen eines neuen Berufes, sondern auch berufliche
Fortbildungsmaßnahmen können zur Arbeitsplatzsiche-
rung beitragen. Ebenso können dem Arbeitgeber Kosten
für technische Arbeitshilfen, Maßnahmen zur Einrichtung
eines behindertengerechten Arbeitsplatzes, Einarbei-
tungszuschüsse oder weitere Eingliederungshilfen bei in-
ternen betrieblichen Arbeitsplatzumsetzungen erstattet
werden. Beratung erhalten Sie bei der Hauptfürsorge-
stelle, dem Arbeitsamt oder dem Rentenversicherungs-
träger.

Das bedeutet also zum Beispiel: Wenn Sie dem vollen
beruflichen Alltag noch nicht wieder gewachsen sind,
können Sie Ihre Tätigkeit vielleicht schrittweise wieder
aufnehmen. Ihre Krankenkasse berät Sie gern. Oder:
Falls Sie aufgrund Ihrer Krebserkrankung in Ihrem bisheri-

gen Beruf nicht me en und als schwerbe-
hindert anerkannt e möglicherweise im
Rahmen der berufl tion umgeschult wer-
den. Im Arbeitsamt  mit Ihnen überlegt,
welche Maßnahme sten geeignet sind –
unter Berücksichtig ischen Situation, Ihrer
bisherigen beruflich und Ihrer Fähigkeiten.

Wenn Sie Schwier em bestehenden Ar-
beitsverhältnis hab  zum Beispiel Kündi-
gung oder haben Arbeitsbedingungen
durchzusetzen, die  Situation zugeschnit-
ten sind, berät und e die Hauptfürsorge-
stelle. Auch die Gew ten ihren Mitgliedern
Hilfe.Zurück in den Beruf
hr arbeiten könn
sind, können Si
ichen Rehabilita
 wird gemeinsam
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Schwerbehindertenausweis

Bringt Ihre Krebserkrankung eine langfristige Behinde-
rung mit sich, können Sie beim zuständigen Versor-
gungsamt einen Ausweis für Schwerbehinderte bean-
tragen.

Im Antrag müssen Sie genaue Angaben über Ihre Erkran-
kung machen sowie über die behandelnden Ärzte, Kran-
kenhäuser und Kurkliniken. Weiterhin erklären Sie auf
dem Antragsformular, dass Sie die genannten Ärzte und
Kliniken von der ärztlichen Schweigepflicht entbinden.
Sie brauchen also keine Befundunterlagen oder Doku-
mente hinzufügen. Denn das Versorgungsamt wird diese
bei Ihren Ärzten anfordern und mit dem Antrag sorgfältig
prüfen.

Ein Schwerbehindertenausweis bietet eine Reihe von
Möglichkeiten, die wenigstens teilweise einen Ausgleich
für die durch die Krankheit entstandenen Nachteile bie-
ten sollen. Bei einem Grad der Behinderung (GdB) ab 50
Prozent haben Sie Anspruch auf Zusatzurlaub sowie ei-
nen erhöhten Kündigungsschutz am Arbeitsplatz. Unter
bestimmten Voraussetzungen sind weitere Hilfen, unter
anderem Steuerermäßigungen, Preisnachlässe im öffent-
lichen Personenverkehr sowie mögliche Reduzierung von
Funk- und Fernsehgebühren möglich.

Als Grundlage für die Festsetzung des Grades der Behin-
derung dienen dem Versorgungsamt die vom Bundesmi-
nister für Arbeit und Sozialordnung herausgegebenen
„Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit“.

Auskünfte geben die zuständigen Versorgungs-, Sozial-
und Finanzämter.

Lohn- beziehungs-
weise Gehalts-
fortzahlung

Gesetzliche
Krankenversicherung

Wirtschaf herung

Wenn Sie krank sin ruch auf Entgeltfort-
zahlung. Der Arbeit  Ihre vollen Bezüge
insgesamt bis zu s iter. Durch Tarifver-
träge sind zum Teil n- oder Gehaltsfort-
zahlungen vereinba rüber hinaus wegen
derselben Krankhe nfähig, entfällt der
Anspruch. Ausnahm ther mindestens ein
halbes Jahr ohne rechung gearbeitet
oder die erste Kran in Jahr zurück. Sind
Sie länger als sechs ird die Gehaltsfort-
zahlung vom Kranke

Krankengeld

Das Krankengeld shaltung während
einer längeren Kra mit von erheblicher
Bedeutung. Diese  Versicherte, wenn
sie durch Krankheit ind oder auf Kosten
der Krankenkasse s  werden.

Auch nach der Ges rhalten Versicherte
die Krankengeldleis Krankenkasse. Aller-
dings fällt ab 2006 teil weg. Das heißt:
Jeder Versicherte m ehr Versicherungs-
beitrag zahlen. An d t sich nichts.

Das Krankengeld b t des zuvor er-
zielten regelmäßig lts und Arbeits-
einkommens, abzü zur Renten-, 
Arbeitslosen- und ng. 
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Das Krankengeld darf das entsprechende Nettoarbeits-
entgelt jedoch nicht übersteigen. Es wird für Kalender-
tage berechnet und ohne zeitliche Begrenzung gezahlt.
Für den Fall der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben
Krankheit besteht der Anspruch jedoch längstens 78 Wo-
chen innerhalb von je drei Jahren.

Im nächsten Drei-Jahres-Zeitraum besteht ein neuer An-
spruch auf Krankengeld wegen derselben Krankheit nur,
wenn der Erkrankte bei Eintritt der erneuten Arbeitsun-
fähigkeit mit Anspruch auf Krankengeld versichert ist und
in der Zwischenzeit mindestens sechs Monate nicht we-
gen dieser Krankheit arbeitsunfähig war, zudem erwerbs-
tätig war oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung
stand.

Das Krankengeld kann somit nicht die Funktion einer un-
terbrochenen Dauerrente erfüllen. Es ruht bei Bezug von
Lohnersatzleistungen (zum Beispiel Mutterschaftsgeld,
Übergangsgeld, Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe)
sowie bei fehlender Meldung der Arbeitsunfähigkeit und
grundsätzlich während der Elternzeit.

Sind Versicherte nach ärztlichem Gutachten in ihrer 
Erwerbsfähigkeit als erheblich gefährdet oder gemin-
dert anzusehen, kann ihnen die Krankenkasse eine 
Frist von zehn Wochen setzen, innerhalb derer ein 
Antrag auf Maßnahmen zur Rehabilitation gestellt 
werden muss.

Entsprechendes gilt, wenn Versicherte die Vorausset-
zung für den Rentenbezug erfüllen. Stellt der Versicherte
innerhalb der Frist den Antrag nicht, entfällt der Anspruch
auf Krankengeld mit Ablauf der Frist.
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Dadurch wird sichergestellt, dass rechtzeitig Rehabilita-
tionsmaßnahmen beziehungsweise Rentenantragsver-
fahren eingeleitet werden.

Die Krankenkassen zahlen ferner Krankengeld an Ver-
sicherte, die ihr krankes Kind pflegen müssen und des-
halb nicht arbeiten gehen können. 

Wichtig: Sie benötigen ein ärztliches Zeugnis mit der Be-
stätigung, dass Sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder
Pflege Ihres erkrankten Kindes der Arbeit fernbleiben
müssen. Außerdem darf niemand in Ihrem Haushalt le-
ben, der an Ihrer Stelle das Kind beaufsichtigen, betreuen
oder pflegen könnte, und das Kind muss jünger als zwölf
Jahre sein. Pro Kalenderjahr können Versicherte für jedes
Kind bis zu zehn Arbeitstage (Alleinerziehende 20 Ar-
beitstage) beanspruchen, je versichertem Elternteil aber
nicht mehr als insgesamt 25 Arbeitstage (Alleinerzie-
hende maximal 50 Arbeitstage). Entsprechende An-
sprüche des Versicherten gegen seinen Arbeitgeber
gehen vor.

Privat Versicherte schließen in der Regel mit ihrer Versi-
cherung auch eine Krankentagegeld-Versicherung ab. Die
Höhe des Krankentagegeldes wird tariflich vereinbart, es
darf das Netto-Einkommen allerdings nicht übersteigen.
Da die Beiträge zur Renten- und zur privaten Krankenver-
sicherung nach Ablauf der Lohnfortzahlung vom Versi-
cherten zu tragen sind, kann das Krankengeld das Netto-
Einkommen um die entsprechende Summe übersteigen,
so dass der Versicherte keine finanziellen Einbußen hat.

Der Beginn der Leistungen durch die Versicherung kann
individuell festgelegt werden. Bei Arbeitnehmern setzen
die Zahlungen meistens ab dem 43. Tag der Arbeitsun-
fähigkeit ein. Dauert die Lohnfortzahlung durch den
Arbeitgeber über diesen Zeitpunkt hinaus, so ist ein spä-

Krankengeld kann
keine Dauerrente sein

Pflege eines 
kranken Kindes

Private Kranken-
versicherung
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terer Leistungsbeginn möglich, wodurch sich auch der
Versicherungsbeitrag reduziert. Bei Selbstständigen hin-
gegen empfiehlt sich ein früherer Beginn, beispielsweise
ab dem 4., 15., 22. Tag der Arbeitsunfähigkeit. Eine zeit-
liche Begrenzung der Krankentagegeld-Zahlungen gibt es
nicht. Sie enden erst, wenn nach ärztlichem Befund
keine Arbeitsunfähigkeit mehr besteht.

Erwerbsminderungsrente

Wenn Sie wegen Ihrer Krankheit nur eingeschränkt lei-
stungsfähig sind und nur noch teilweise oder gar nicht
mehr erwerbstätig sein können, besteht die Möglichkeit
eine Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminde-
rung zu beantragen. 

Eine volle Erwerbsminderungsrente wird dann gewährt,
wenn eine Erwerbstätigkeit unter den Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes nur noch unter drei Stunden
ausgeübt werden kann. 

Wer noch drei bis sechs Stunden arbeiten kann, erhält
eine Teil-Rente. Zu beachten ist, dass im Rahmen der
Restleistungsfähigkeit jede Tätigkeit angenommen wer-
den muss. Einen so genannten Berufsschutz gibt es
nicht mehr. Übergangsregelungen gelten jedoch für Per-
sonen, die vor dem 2.1.1961 geboren sind. Sollten Sie
keine Teilzeitbeschäftigung finden, erhalten Sie die volle
Erwerbsminderungsrente.

Es muss allerdings erwiesen sein, dass die Erwerbsmin-
derung nicht durch eine Rehabilitationsmaßnahme be-
hoben werden kann. Voraussetzung für den Erhalt einer
Erwerbsminderungsrente ist weiterhin, dass Sie eine
Versicherungszeit von mindestens 60 Kalendermonaten
nachweisen können und innerhalb der letzten fünf Jahre
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mindestens drei Ja e gezahlt haben. Auf
die Versicherungsze hiedene Zeiten ange-
rechnet werden, z dererziehungszeiten
oder Kriegsdienst. F rem Rentenversiche-
rungsträger nach!

Erwerbsminderun  der Regel auf drei 
Jahre befristet. Da nspruch erneut 
überprüft.

Sie können zur Er gsrente auch in be-
stimmtem Umfang enen. Die jeweiligen
Hinzuverdienstgren  bei Ihrem zuständi-
gen Rentenversiche

Sollte die Rente ge o können Sie sich an
das örtliche Sozialam eventuell ergänzende
Leistungen zu erhalVolle Erwerbs-
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Härtefond
Deutschen ilfe

Bei der Bewältigun Problemen hilft – ne-
ben den zuvor gena ngen – auch die Deut-
sche Krebshilfe. W ispiel Schwierigkeiten
im Umgang mit Be rungen oder anderen
Institutionen haben rmitteln wir im Rah-
men unserer Mögl ärtefonds der Deut-
schen Krebshilfe hi n und ihren Familien,
die durch ihre Erkra nanzielle Notlage ge-
raten sind, schnell sch: zum Beispiel bei
krankheitsbedingten  sie nicht allein bewäl-
tigen können, für d keiner anderen Stelle
Hilfe bekommen.

Die finanzielle Unt n der Höhe begrenzt
und wird in der Reg währt. Damit die Gel-
der wirklich denen , die sie am dringend-
sten benötigen, sin ngen an Familienein-
kommensgrenzen  einfaches Antrags-
formular dient der lung der Anträge und
soll zugleich den N dürftigkeit erbringen.

Deutsche Krebshil
Thomas-Mann-Str. 4 ach 1467
53111 Bonn 4 Bonn

Telefon: (Mo bis Do  - 15 Uhr)
Zentrale: 0
Härtefonds: 94
Informationsdienst: 95
Telefax: 11
E-Mail: shilfe.de

Hinweise für Patienten im
Beamtenverhältnis

Beamte können medizinische und berufliche Rehabilitati-
onsmaßnahmen der Rentenversicherungsträger nicht in
Anspruch nehmen. Sofern Sie nicht gegenüber einer ge-
setzlichen Krankenkasse anspruchsberechtigt sind, kön-
nen Sie für erforderliche medizinische Rehabilitations-
maßnahmen (zum Beispiel Krebsnachsorgekuren) im
Rahmen der Beihilfevorschriften des Bundes und der
Länder Beihilfe beantragen.

Gemäß den allgemeinen Versicherungsbedingungen der
privaten Krankenversicherung haben versicherte Perso-
nen bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung freie
Wahl unter den öffentlichen und privaten Krankenhäu-
sern. Voraussetzung ist, dass diese unter ständiger ärztli-
cher Leitung stehen sowie über ausreichende diagnosti-
sche und therapeutische Möglichkeiten verfügen und
nach wissenschaftlich allgemein anerkannten Methoden
arbeiten. Viele Kurkliniken erfüllen diese Bedingungen.
Informieren Sie sich bei der entsprechenden Klinik und
holen Sie in jedem Fall vorher die Zusage der Krankenver-
sicherung ein, dass diese die Kosten übernimmt. Seit ei-
nigen Jahren erkennen die meisten privaten Krankenver-
sicherer eine stationäre Heilmaßnahme als notwendig im
Rahmen der Gesamttherapie an.

Viele Beamte haben so genannte Beihilfe-Ergänzungs-
tarife abgeschlossen. Dadurch entspricht der Versiche-
rungsschutz bei Kuren den Regelungen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung.

Immer erst
Leistungszusage
einholen

Auch Beamte 
erhalten Hilfe

Die Adresse

Hilfe bei finanziellen
Problemen
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Informatione et
In rasch zunehmen ird das Internet von
Betroffenen und An formationsquelle ge-
nutzt. Das Interne ine unerschöpfliche
Quelle von Informa  jedoch auch ein un-
geschützter Raum.  bei seiner Nutzung,
insbesondere wenn onen zur Behandlung
von Tumorerkranku isse (Qualitäts-)Krite-
rien angelegt werde

1. Verfasser einer üssen mit Namen,
Position und ve nstitution eindeutig
kenntlich sein.

2. Wenn Forschung rt werden, muss die
Quelle der Daten ne wissenschaftliche
Fachzeitschrift)  und (idealerweise
über einen Link iehungsweise über-
prüft werden kön

3. Ein materielles In ispiel eine finanzielle
Unterstützung d  muss kenntlich ge-
macht sein.

4. Das Datum der E nternetseite und ihre
letzte Aktualisier ewiesen sein.

Es gibt sehr nützlic  Internetseiten zum
Thema Krebs, die ene und Angehörige
zugänglich sind un tändliche Informatio-
nen bieten. 

www.meb.uni-bon deutsch 
(Informationen des chen Cancernet auf
Deutsch)
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Wo können Sie 
Informationen und Rat 
erhalten?

Rasche, kompetente Hilfestellung, Unterstützung und
Beratung erhalten Krebspatienten und ihre Angehörigen
bei der Deutschen Krebshilfe. Selbstverständlich kosten-
los.

Die Deutsche Krebshilfe verfügt über eine umfangreiche
Dokumentation von aktuellen, detaillierten Adressen, auf
die Krebskranke und ihre Angehörigen zurückgreifen kön-
nen. Bei medizinischen Fragen geben wir Ihnen zum Bei-
spiel die Adressen von Tumorzentren oder onkologischen
Schwerpunktkrankenhäusern in Ihrer Nähe, an die Sie
sich vertrauensvoll wenden können. Auch die Auskunft,
wo sich an Ihrem Wohnort die nächstgelegene Bera-
tungsstelle oder Selbsthilfegruppe befindet, erhalten Sie
bei uns. Adressen von Fachkliniken und Kliniken für
Krebsnachsorgekuren liegen uns ebenfalls vor. 

Ebenso verfügen wir über die Anschriften der in der Bun-
desrepublik eingerichteten und zum Teil von der Deut-
schen Krebshilfe geförderten Stationen für palliative The-
rapie. Bei Fragen zum Thema Schmerz stehen Ihnen dort
besonders kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. 

Darüber hinaus bietet die Deutsche Krebshilfe zahlreiche
Broschüren und einige Videos an, in denen Diagnostik,
Therapie und Nachsorge einzelner Krebsarten erläutert
werden. Benutzer des Internets können die Hefte unter
der Adresse „www.krebshilfe.de” aufrufen und lesen
beziehungsweise per Computer bestellen.

Qualitätskriterien für
Internetseiten

Internetadressen

Umfangreiche
Informations-
möglichkeiten
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Noch Fragen
Sicher wird sich n  der umfangreichen
Informationen die re Frage ergeben ha-
ben. Im folgenden ammenarbeit mit der
Frauenselbsthilfe n  wir an dieser Stelle
herzlich für ihre U anken möchten, ver-
sucht, die häufigste ie dazugehörigen Ant-
worten zusammenz

Ich werde vermutl es Jahres die Belas-
tungsgrenze übers uf muss ich achten?
Sie müssen Zuzah  bis Ihre Belastungs-
grenze erreicht ist. , welchen Betrag Sie
voraussichtlich selb en (ein Prozent bezie-
hungsweise zwei milienbruttoeinkom-
mens abzüglich de ergleiche Seite 17]).
Bei den Krankenkas heken gibt es Faltkar-
ten, in die die von  Angehörigen entrich-
teten Zuzahlungen rden. Sie können aber
auch einzelne Quitt .

Nähert sich die Sum en geleisteten Zuzah-
lungen der Belastu den Sie sich an Ihre
Krankenkasse. Dort aten und erhalten ge-
gebenenfalls auch e t des Jahres geltende
Bescheinigung, das eren Zuzahlungen be-
freit sind.

Kann ich nur Beleg ngen, die mit meiner
Krebserkrankung z en, geltend machen?
Nein. Lassen Sie si lbst gezahlten Betrag
eine Quittung gebe
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www.studien.de 
(Therapiestudienregister der Deutschen Krebsgesell-
schaft)

www.med.uni-muenchen.de
(Tumorzentrum München: Empfehlungen zu Diagnostik,
Therapie und Nachsorge)

www.cancer.org
(Adresse der American Cancer Society. Hier gibt es aktu-
elle, umfangreiche Informationen zu einzelnen Krebsar-
ten und ihren Behandlungsmöglichkeiten. Nur in engli-
scher Sprache.)

www.cancer.gov/cancerinfo
(Seite des amerikanischen National Cancer Institute.
Auch hier gibt es aktuelle Informationen zu einzelnen
Krebsarten. Nur in englischer Sprache.)

Über Suchmaschinen innerhalb dieser Websites lassen
sich auch sehr rasch Fragen zu Therapiestudien beant-
worten. Insbesondere die Liste der durchgeführten The-
rapiestudien des US-amerikanischen National Cancer In-
stitutes (NCI) ist sehr umfangreich und vermittelt einen
Überblick über Substanzen, die in der klinischen Erpro-
bung sind. 

Informationen über eine psycho-soziale Beratung finden
Sie auf folgenden Seiten:

● www.vereinlebenswert.de
● www.psb-zest.de
● www.psychoonkologie.org
● www.uni-kiel.de

WEGWEISER ZU SOZIALLEISTUNGEN

Zuzahlungen
?
ach dem Lesen
eine oder ande
haben wir in Zus
ach Krebs, der
nterstützung d
n Fragen und d
ustellen.

ich im Laufe ein
chreiten. Wora
lungen leisten,
 Berechnen Sie
st zahlen müss
Prozent des Fa
r Freibeträge [v
sen und in Apot
Ihnen und Ihren
eingetragen we
ungen sammeln

me der von Ihn
ngsgrenze, wen
 werden Sie ber
ine für den Res
s Sie von weit

e von Zuzahlu
usammenhäng
ch von jedem se
n.



Leistungen sein wird, hängt davon ab, in welchem Um-
fang Sie Hilfe benötigen. Anträge müssen Sie bei Ihrer
zuständigen Pflegekasse stellen, die bei Ihrer Kranken-
kasse eingerichtet wurde oder bei Ihrer privaten Pflege-
pflichtversicherung.

Wo muss ich den Antrag auf eine Anschlussrehabilita-
tion (AR) stellen?
Die AR wird bei Ihrem Rentenversicherungsträger über
Ihre jeweilige Krankenkasse beantragt oder direkt bei der
zuständigen Landesversicherungsanstalt beziehungs-
weise bei der Bundesversicherungsanstalt für Arbeit
(BfA) in Berlin. Die Antragstellung übernimmt der Sozial-
dienst Ihrer Klinik oder Ihr Arzt.

Wenn ich diesen Antrag stellen muss, bin ich ja noch in
der Klinik, habe den Kopf vielleicht auch mit anderen
Dingen voll. Kann mir dabei jemand helfen?
Setzen Sie sich mit dem Sozialdienst in Ihrem Kranken-
haus in Verbindung, der über alle Einzelheiten informiert
ist.

Wie bekomme ich eine Nach- oder Festigungskur?
Die Nach- oder Festigungskur müssen Sie bei Ihrem Ren-
tenversicherungsträger über Ihre jeweilige Krankenkasse
beantragen oder direkt bei der zuständigen Landesver-
sicherungsanstalt beziehungsweise bei der Bundesversi-
cherungsanstalt für Arbeit (BfA) in Berlin.

Wie bekomme ich eine Rehabilitationskur?
Auch die Kur müssen Sie bei Ihrem Rentenversiche-
rungsträger über Ihre jeweilige Krankenkasse beantragen
oder direkt bei der zuständigen Landesversicherungs-
anstalt beziehungsweise bei der Bundesversicherungsan-
stalt für Arbeit (BfA) in Berlin.
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Mein Arzt hat mir ein Medikament verschrieben, des-
sen Preis unter fünf Euro liegt. Was bezahle ich?
In diesem Fall zahlen Sie nur den reinen Medikamenten-
preis.

Ich benötige nach meiner Krankenhausentlassung
häusliche Pflege. Was muss ich machen, um sie zu be-
kommen?
Stellen Sie – rechtzeitig – einen entsprechenden Antrag bei
Ihrer Krankenkasse oder privaten Krankenversicherung.

Ich kann während meines Krankenhausaufenthaltes
(während meiner Kur/nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus) meinen Haushalt, das heißt vor allem
mein Kind/meine Kinder, nicht allein versorgen. Be-
komme ich Hilfe?
Ja. Wenn Ihr Kind oder zumindest eines Ihrer Kinder jün-
ger als 12 Jahre ist oder wenn Sie ein behindertes Kind
haben, haben Sie Anspruch auf Haushaltshilfe. Dies gilt
allerdings nur, wenn keine der anderen Personen, die in
Ihrem Haushalt leben, diese Aufgaben übernehmen kann
(zum Beispiel der Ehemann, weil er berufstätig ist). Den
Antrag müssen Sie so früh wie möglich bei Ihrer Kran-
kenkasse stellen.

In der privaten Krankenversicherung kann man eine Kran-
kenhaus-Tagegeld-Versicherung abschließen, so dass die
Versicherung für jeden im Krankenhaus verbrachten Tag
eine gewisse Summe zahlt. Damit kann beispielsweise
eine Haushaltshilfe finanziert werden. 

Ich bin nach meiner Therapie pflegebedürftig. Wie be-
komme ich Hilfe?
Sie können Leistungen der Pflegekasse oder privaten
Pflegeversicherung erhalten, wenn diese Ihre Pflege-
bedürftigkeit festgestellt hat. Wie groß der Umfang der
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müssen Sie bei Ihrer Versicherung die Zahlung des Kran-
kentagegeldes beantragen.

Ich bin berufstätig, möchte mein an Krebs erkranktes
Kind während der akuten Behandlungsphase aber
nicht allein lassen. Wenn ich dafür unbezahlten Urlaub
nehmen muss, fehlt das Geld für den Lebensunterhalt.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Ja, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Die Kranken-
kasse zahlt Ihnen für die Betreuung des erkrankten Kin-
des Krankengeld, und zwar bis zu zehn Arbeitstage pro
Kalenderjahr. Sind beide Elternteile berufstätig, können
maximal 20 Arbeitstage geltend gemacht werden. Um
das Krankengeld zu bekommen, benötigen Sie eine ärztli-
che Bescheinigung.

Ich habe aufgrund meiner Erkrankung Probleme, in
meinen alten Beruf zurückzukehren, möchte aber auf
jeden Fall wieder arbeiten. Was kann ich tun?
Sie sollten sich über berufliche Rehabilitationsmaßnah-
men informieren. Setzen Sie sich mit Ihrem zuständigen
Arbeitsamt, Ihrem Rentenversicherungsträger oder der
Hauptfürsorgestelle in Verbindung.

Wo finde ich die für mich zuständige Hauptfürsorge-
stelle?
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung oder rufen
Sie beim Informations- und Beratungsdienst der Deut-
schen Krebshilfe an (Telefonnummer siehe Seite 39).

Ich werde aufgrund meiner Erkrankung meinen erlern-
ten Beruf nie wieder ausüben können beziehungs-
weise überhaupt nicht mehr berufstätig sein können.
Wie soll ich meinen Unterhalt nun finanzieren?
Sofern Sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt
haben (siehe Seite 29), wird Ihnen eine Erwerbsminde-
rungsrente gewährt. Diese können sie auch nur vorüber-
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Woher weiß ich, dass mir ein Schwerbehindertenaus-
weis zusteht?
Bei Krebserkrankungen wird aufgrund der mit der Krank-
heit verbundenen Lebensgefährdung in den allermeisten
Fällen ein Schwerbehindertenausweis genehmigt. Wenn
Sie sich vor Antragstellung beraten lassen wollen, setzen
Sie sich zum Beispiel mit dem Sozialdienst des Kranken-
hauses in Verbindung, in dem Sie behandelt wurden.

Wie bekomme ich einen Schwerbehindertenausweis?
Anträge gibt es bei den Gemeinde-, Stadt- oder Kreisver-
waltungen, die Ihnen auch die Anschrift des für Sie zu-
ständigen Versorgungsamtes geben können. Dort müs-
sen Sie den ausgefüllten Antrag einreichen. Hierfür
benötigen Sie zwei aktuelle Passbilder. In dem Antrag
sollten Sie nicht nur Ihre Krebserkrankung angeben, auf-
grund derer Sie jetzt den Antrag stellen, sondern auch
alle anderen, länger andauernden Krankheiten und Be-
schwerden. Unter „länger andauernd” ist ein Zeitraum
von mindestens sechs Monaten zu verstehen.

Ich bin aufgrund meiner Erkrankung seit Wochen
krankgeschrieben. Jetzt geht die Zeit der Lohnfortzah-
lung durch meinen Arbeitgeber zu Ende. Kommt fortan
jemand für meinen Unterhalt auf?
Ja. Sie erhalten von Ihrer Krankenkasse Krankengeld. Es
beträgt 70 Prozent des Gehalts, das Sie zuvor regelmäßig
erhalten haben. Wenn Sie eine private Krankentagegeld-
Versicherung abgeschlossen haben, erhalten Sie die tarif-
lich vereinbarte Summe maximal in Höhe Ihres Nettoge-
haltes.

Wie komme ich an das Krankengeld?
Wenn Ihr Arbeitgeber die Lohnfortzahlung einstellt, weil
die entsprechende Frist abgelaufen ist, wird Ihnen von
Ihrer Krankenkasse automatisch ein Antrag auf Kranken-
geldzahlung zugeschickt. Wenn Sie privat versichert sind,
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gehend beziehen, wenn Sie zum Beispiel nach berufli-
chen Rehabilitationsmaßnahmen später wieder einem
Beruf nachgehen können. Anträge für Rentenzahlungen
erhalten Sie bei den Versicherungsämtern der Städte
oder Gemeinden, aber auch bei den Krankenkassen.
Beim Ausfüllen der Anträge ist man Ihnen behilflich.

Ich bin durch meine Erkrankung in eine finanzielle Not-
lage geraten: Ich habe krankheitsbedingte Ausgaben,
die weder die Krankenkasse noch irgendeine andere
Stelle übernimmt, die ich aber auch nicht allein tragen
kann. Was soll ich tun?
Stellen Sie einen Antrag an den Härtefonds der Deut-
schen Krebshilfe, der jedes Jahr vielen Betroffenen mit
einer einmaligen Zahlung hilft (Adresse siehe Seite 39).

Härtefonds
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Informationen zur Krebsvorbeugung 
und Krebsfrüherkennung

„Präventionsratgeber“ (ISSN 0948-6763)
41 Gesund bleiben – Gesünder leben. 

Krebsprävention durch gesunde Lebensweise
43 Aufatmen – Erfolgreich zum Nichtraucher
44 Wertvoll – Gesunde Ernährung
46 Hirnverbrannt – Jugendliche und Rauchen

„Präventionsfaltblätter” (ISSN 1613-4591)
42 Ratsam – 10 Regeln gegen den Krebs
50 Es liegt in Ihrer Hand (Anleitung zur Selbstuntersuchung der Brust)
57 Vorsorge á la Karte – Krebs-Früherkennung
58 Frühstarter gewinnen – Prävention bei Kindern
89 Was Frau tun kann – Brustkrebs
90 Durch Dünn & Dick – Darmkrebs

VHS-Videokassetten

Die Filme werden gegen eine Schutzgebühr von 10,– Euro abgegeben!
● Blasenkrebs – Diagnose und Behandlung
● Brustkrebs – Diagnose, Behandlung, Nachsorge
● Darmkrebs – Diagnose, Behandlung, Nachsorge
● Leukämie bei Erwachsenen
● Leukämie bei Kindern
● Lungenkrebs – Diagnose und Behandlung 
● Männersache: Prostatakrebs – Diagnose, Behandlung, Erfahrungsberichte
● Männersache: Hodenkrebs – Diagnose und Behandlung
● Chemotherapie – Das sollten Sie wissen
● Stammzelltransplantation
● Fatigue bei Krebs. Chronische Müdigkeit und Erschöpfung
● Krebsschmerzen
● Leben mit Krebs
● Wunder sind möglich. Unerklärliche Heilungen bei Krebs
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❒
Deutsche Krebshilfe

 Helfen. Forschen. Informieren.



• Information und Aufklärung über Krebskrankheiten 

	 und Möglichkeiten der Krebsvorbeugung

• Motivation, die jährlichen kostenlosen Früherkennungs-

	 maßnahmen zu nutzen

• Verbesserungen in der Krebsdiagnostik

• Weiterentwicklungen in der Krebstherapie

• Finanzierung langfristiger Krebsforschungsprogramme

	 über die Dr. Mildred Scheel Stiftung für Krebsforschung

• Gezielte Bekämpfung der Krebskrankheiten im Kindesalter

• Hilfestellung, Beratung und Unterstützung in 

	 individuellen Notfällen

• Förderung der psycho-sozialen Krebsnachsorge

Prof. Dr. Dagmar Schipanski

Präsidentin der Deutschen Krebshilfe

Die Deutsche Krebshilfe ist für Sie da:

Rufen Sie uns an: 
montags bis donnerstags 9 –16 Uhr, freitags 9  –15 Uhr

Zentrale: 02 28 /72 99 0 -0, Härtefonds: 02 28 /72 99 0 -94

Informationsdienst: 02 28 / 72 99 0 - 95


Oder schreiben Sie uns:

Deutsche Krebshilfe, Thomas-Mann-Str. 40, 53111 Bonn

E-Mail: deutsche@krebshilfe.de

„Liebe Leserin, lieber Leser,



die Deutsche Krebshilfe hat in den vergangenen 

Jahren mit ihren vielfältigen Aktivitäten Verantwortung 
in unserer Gesellschaft übernommen, die beispiel-
gebend ist. Sie hat Forschungen über Krankheitsur-
sachen, Therapie und Diagnose tatkräftig unterstützt 
und damit unser Wissen über diese bedrohliche 
Krankheit erweitert. Zugleich wurde von der Deutschen 
Krebshilfe eine offene Diskussion über die Krankheit 
Krebs und aller damit verbundenen Aspekte in der 
Öffentlichkeit geführt. Diese Leistungen ließen sich 

nur dank der Hilfsbereitschaft vieler Hunderttausender 
Menschen verwirklichen, die mit ihrem ehrenamt-

lichen Einsatz, ihren Spenden, Aktionserlösen und 
Mitgliedsbeiträgen unsere Arbeit erst ermöglichen.

Als Präsidentin der Deutschen Krebshilfe möchte 

ich mich aus ganzem Herzen in den Dienst der Be-
kämpfung dieser – noch – unbesiegten Krankheit 
stellen. Damit auch künftig beraten, geforscht und 
aufgeklärt werden kann, brauchen wir weiterhin 

Sie und Ihre wohlwollende Unterstützung der 
Deutschen Krebshilfe.



Herzlichen Dank.“



